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ßiassunto

Negli ultimi anni con vaccini morti, specialmente con il vaccino adsorbito e quello
secco del mal rossino, si è riusciti ad ottenere dei risultati favorevoli d'immunizza-
zione ed a sostituire completamente la precedente vaccinazione simultanea. Contraria-
mente alla vaccinazione Lorenz e ad altre, i vaccini morti evitano la diffusione di
batteri viventi e capaci di infettare. Essi causano quindi nè mal rossino da vaccina-
zione, nè portatori di germi ed escludono il pericolo di una infezione del veterinario.

Summary

In the last years killed microbes, especially dry and adsorption vaccines allowed
successful immunisation against swine erysipelas; they therefore have replaced the
Lorenz and other simultaneous methods, because there is no danger of spreading
living virulent microbes, of erysipelas by immunisation, of carriers or infection of the
veterinarian.

Das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel vom 3. Oktober 1951,
dessen Vollziehungsverordnung vom 4. März 1952

und ihre Anwendung innerhalb der tierärztlichen Praxis

Von Hans Graf, Zürich

Auf 1. Juni 1952 hat der Bundesrat das „Bundesgesetz über die Betau-
bungsmittel" und dessen Vollziehungsverordnung in Kraft gesetzt h

Damit sind aufgehoben: Das Bundesgesetz betreffend die Betäubungs-
mittel vom 2. Oktober 1924, die Verordnung betreffend den Verkehr mit
Betäubungsmitteln vom 23. Juni 1925, verschiedene seither erlassene
Bundesratsbeschlüsse als Ergänzungen dazu.

A. Begriff des Betäubungsmittels

Die pharmakologische Wirkung vieler Stoffe auf das Zentralnerven-
system äußert sich in Erregung oder Lähmungen (Betäubung). Beim Men-
sehen können es psychisch besonders geartete Formen sein, welche als Ge-
nuß empfunden werden. Aus der Pharmakologie und Toxikologie greift das
Gesetz nach international festgelegtem Begriffe ® eine Gruppe Wirkstoffe als
„Betäubungsmittel" heraus, welche, außerhalb ärztlicher Überwachung der
Wirkung, beim JJewscAew einen krankhaften Zwang, eine „ÄitcAt" erzeugt,
als oberstes Daseinsziel den Genußstoff auf jedem Wege zu erlangen und
immer wieder anzuwenden, so daß eine tiefgreifende und schwer heilbare
Vergiftung mit Kräftezerfall eintreten muß.

i Im folgenden abgekürzt BG bzw. VO.
2) Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les drogues susceptibles

d'engendrer la toxicomanie.
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Bei Tiere» kommt natürlich Sucht in diesem Sinne nicht vor. Die Begrün-
dung des Gesetzes als Schutzmaßnahme ist aber auch in der Tiermedizin
vorhanden: sie liegt für die tierärztliche Arzneipraxis darin, daß auch Be-
täubungsmittel im Sinne des Gesetzes durch verschiedene Hand gehen
können, bis sie an den Tier-Patienten gelangen. Auch kommen im tierärzt-
liehen Verkehr Größenordnungen vor, welche die beim Menschen ärztlich
zulässigen erheblich übersteigen, zum Beispiel Trnclm Opii ; Mensch
0.5 — 2,0 (Tagesdosis bis 6,0 (Ph. Helv. V.); Pferd: 50,0—(100,0). — Jdor-
pAi». %dracAZoric. : Mensch 0,02 (Tagesdosis bis 0,06), Pferd 0,3 — 0,6,
großer Hund 0,05 — 0,15 usw.

Es gibt zwar nicht so viele tierärztlich begründete und angewandte
Stoffe, wie sie das Gesetz gegen den Mißbrauch beim Menschen vorsehen
muß ; immerhin können neuere oder modernere Zubereitungsformen dieser
Mittel gegenüber älteren sich in einzelnen Fällen auch bei Tieren besser be-
währen.

B. Gruppe der Betäubungsmittel

(Art. 2 BG, Art. 2/3 VO), nach Bull. Eidg. Gesundheitsamt Nr. M —1

vom 22. März 1952)

1. Opiumgruppe (Morphingehalt Ph. Helv. V. in
1. Opi»m p»ZreraZ»m (10%), FadracZwra Opii (20%), Ti»cZ»ra Opii (1%),

oA»e TcZ. Opii 6e»zoica (0,05%), /»/ecZaZw'Ze Opii (1%).
2. Phenanthrenalkaloide, deren Derivate und Salze, soweit sie sucht-

erzeugend sind: OpiaZw»i (50%), /»/ecZaäiZe OpiaZi (1%), ilforpAi»Mm Aï/dro-
cAZoncwm (aZZe A/orpAi»s«Zze), C'ocZeiwum, Pio»i», Pero»i».

Von den Spezialitäten dieser Gruppen: PscoôaZ, /pecopa» pwZr., Aa»da-
»o», Pa»Zopo», Paro», (SpasmaZgi», PoZi7odaZ, A^urcopAm, Petracodi», Pico-
did, PwfcodaZ, PiZawdid u. a.

VicAZ »»Zer das Gesetz /aZZe» :

a) Codei»»m pAospAoricwm in Präparaten, PwZris Zpecac»a»Aae opiaZws
(»»d soZw&iZis) Pwiris Poren, Pio»i» in Präparaten bei normaler thera-
peutischer Verwendung.

b) JforpÄi» in Mischungen und Lösungen (ausgenommen Injektions-
lösungen) mit 0,2% oder weniger Morphinbase.

Herstellung und Verwendung von Peroi» sind verboten (Art. 8 BG).

II. Coca-Gruppe

1. Kokablatt und Zubereitungen daraus (Extract, fluidum, Tinktur)
kommen kaum in Betracht.

2. Cocai»»ra (hydrochloric, u. a. Salze), nur wenn in Mischungen, Lösun-
gen (ausgenommen Injektionslösungen) zu mehr als 0,1% (als Base) vor-
handen und normal angewandt.
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III. Hanfkraut

Extr. und Tinct. Cannabis kommen tierärztlich kaum in Frage.

IV. Spezialitätengruppe mit möglicher Suchtwirkung
Sie verhalten sich ähnlich wie die Opium- usw. Betäubungsmittel,

stehen ihnen aber chemisch nicht nahe : DoZewitm, CZiradcm, Mmfdcm, PoZami-
dem, Dromorem u. a.

Der Bundesrat kann die Liste jederzeit abändern, neue Stoffe aufnehmen
oder vorhandene streichen. Ob Spezialitäten unter das Gesetz fahen oder
nicht, hat der Hersteller mit dem Eidgenössischen Gesundheitsamt zuhanden
des Bundesrates abzuklären.

Das Gesetz muß auch Stoffe umfassen, aus denen Betäubungsmittel her-
gestellt werden können.

C. Der tierärztliche Verkehr mit Betäubungsmitteln

i. 7m TZœAmew des SeZ&sZdispewsierrecAZes

aj 7?erecÄZi<7w?igr (Art. 9 BG)
Ohne besondere Bewilligung können nach Maßgabe des Bedarfes der

vorschriftsgemäßen Berufsausübung Betäubungsmittel beziehen, lagern,
verwenden und abgeben :

aa) Tierärzte, die ihren Beruf auf Grund einer von der kantonalen Be-
hörde erteilten Ermächtigung ausüben * ;

bb) Tierärzte und SZweZierewde der Tiermedizin, während sie mit Bewilli-
gung der zuständigen kantonalen Behörde einen zur Berufsausübung be-
rechtigten Tierarzt vertreten (Art. 9 a);

cc) Tierärzte, die den Beruf nur im Rahmen einer Anstellung bei einem
praxisberechtigten Tierarzt ausüben, unter dessen Verantwortung (Art. 9/3,
BG - Art. 37 VO).

Die Kantone können sich Bestimmungen über die Stellung der Betäu-
bungsmittel im Selbstdispensierrecht vorbehalten (Art. 9 BG). Die Verord-
nungen werden den Tierärzten von der zuständigen Behörde bekanntge-
geben werden.

Die Betäubungsmittel müssen in amtlich genehmigten Räumen (das
heißt Privatapotheke) unter Verschluß aufbewahrt werden. Entsprechend
der Vorschrift (Pharmakopoe V., 1941, S. 9) wie die Venena signiert, sind
sie von den übrigen Venena (Arsenikalien usw.) getrennt aufzubewahren.

Die gelieferten ÄpezfaZiZäZew und Zubereitungen müssen art- und mengen-
mäßig bezeichnet sein und tragen aZs AewwzeicAe» Z/wer Zw<7e/te>ri§d:eZZ zw dera

') Bundesgesetz vom 19. 12. 1877/21.12. 1886 betreffend Freizügigkeit des Medizinalperso-
nals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
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BeümötmgsmiZZeZw auf ihren Gefäßen oder Packungen eine Fw/raeZZe, welche
der Hersteller vom Eidgenössischen Gesundheitsamt zu beziehen hat
(Art. 48 VO). Sie werden mit den übrigen Betäubungsmitteln aufbewahrt.

Das für die tierärztliche Praxis benötigte Codein, Pulv. Doveri steht bei
den Separanda und ist wie diese signiert.

cj _ßezw<7 der BeZäw&wJigrsmiZfeZ

Wie bis jetzt, muß der Bezug, sei er direkt oder durch eine beauftragte
Firma besorgt, durch schriftliche Bestellung aus einer öffentlichen Apotheke
erfolgen (Art. 36 VO).

Während zwei Jahren seit Inverkehrbringen eines neuen Betäubungs-
mittels kann der Tierarzt zweimal jährlich davon bei einer Fabrikations-
oder Handelsfirma schriftlich Muster bestellen (Art. 36 VO al. 2). Damit soll
es auch dem Tierarzt möglich sein, darüber Erfahrungen zu sammeln.

d^) Mègraôe der BeZäM&twujrsmiZZeZ

Tierärzte und ihre Vertreter dürfen Betäubungsmittel — einzeln oder in
Zubereitungen — ausschließlich für den Gebrauch bei Tieren nach den an-
erkannten Regeln der tierärztlichen Wissenschaft abgeben.

Nach der heutigen Gesetzgebung (Bündesratsbeschluß vom 22. Februar
1949, in Kraft ab 1. Mai 1949) müssen bekanntlich alle zum peroralen Ge-
brauch bei Tieren vorgesehenen Arzneien die gelbe Etikette mit schwarzer
Schrift „Awr /ür Tiere" (Pour usage vétérinaire, Per uso veterinario) tragen.

Tierarzneien mit Betäubungsmitteln erhalten vorsorglicherweise zmsüZz-

ZicÄ das Giftzeichen, weil sie in der Regel in ihrer Gesamtmenge die für den
Menschen giftige oder tödliche Größenordnung enthalten.

Die Anweisung muß den Gebrauch bei einem Tiere ausdrücken :

zum Beispiel : Dem Hunde morgens und abends
einen Teelöffel voll eingeben

(bei einer morphinhaltigen Mixtur)

Injektionslösungen verbleiben ohnehin in der Hand des Tierarztes.

ej AowfroZZe

Der Verkehr mit Betäubungsmitteln im Rahmen der Anwendung bei
Tieren, das heißt die Bezüge, abgegebenen Mengen müssen jederzeit aus-
gewiesen werden können (Art. 17/4 BG, Art. 53 VO).

Dies bedingt eine genaue Buchführung über alle Betäubungsmittel, einzeln oder in
Zubereitungen, welche dem Tierarzt natürlich freigestellt ist.

Zweckmäßig benützt man dabei die ,,Lagerkontrolle"-Formulare mit den nötigen
Vordrucken (Art des Mittels, Eingänge, Ausgänge usw.), welche gleichzeitig auch
jederzeit über denVorrat ausweisen (Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
Bern).



Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und tierärztliche Praxis 207

Da der Tierarzt vielfach Kartothek-Buchhaltung führt, so können die abgegebe-
nen Betäubungsmittel auch dort einfach unterstrichen werden.

Die Befe^e über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezugsrechnungen, Aus-
gangsbuchungen) sind 5 Jahre lang aufzubewahren (Art. 54, VO).

Die Kontrollen der tierärztlichen Privatapotheken, auch der Betäubungs-
mittel, werden vom Kanton angeordnet.

2. Die Fersorgtmg des (Tieres cm/ dem Wege der Dezepittr

aj Berec/digwjtg zwr .dwssieiitmg des DeZcrafi'«w/smidei-JiezepZes

Zum Verordnen von Betäubungsmitteln, ausschließlich nach den aner-
kannten Regeln der tierärztlichen Wissenschaft zum Gebrauche bei Tieren,
ist der Tierarzt oder sein amtlich anerkannter Vertreter befugt.

Tierärzte ohne irgendein rechtliches Bindungsverhältnis an eine be-
willigte Praxis können also u. a. keine Betäubungsmittel-Rezepte aus-
stellen.

Die Ausführung aller Rezepte, also auch dieser, steht nur dem Apotheker
zu (Art. 13 BG).

Ausländische Tierärzte, die auf Grund eines internationalen Abkommens
auf schweizerischem Grenzgebiet praktizieren dürfen, haben ihre Rezepte
in einer Apotheke dieses Grenzgebietes ausfertigen zu lassen (Art. 10/2 BG).

6,) Das DeZäa&im<7smiZZeZ-.ßezepZ

Jedes Rezept als rechtlich verbindliches Schriftstück muß enthalten:
den Hinweis auf dén Aussteller als Tierarzt (vgl. oben) mit Adressenangabe,
das Ausstellungsdatum, die geordnete Aufstellung der Arzneistoffe und
ihrer Mengen (Namen nach Pharmakop. Helv. V., unmißverständlich abge-
kürzt), die Arzneizubereitung (nicht immer nötig), die genaue Anweisung
des Gebrauches beim Tiere, die Adresse des Tierhalters, die eigenhändige
Unterschrift des Ausstellers. Der Tierarzt behält eine Kopie.

(Diese Anforderung an ein Rezept überhaupt wird beim Betäubungs-
mittelrezept noch besonders unterstrichen (Art. 39 VO).

Beispiel :

Dr. A. ME/Eff, Tierarzt, «SpiZaZjrasse 15, CB77B
TeZepfeore (<WU 2 65 47

$prec5s£tmden JägrZicA 15—15 Z7Är

Chur, den 16. Mai 1952

Rp. Jllorp/wH. A-i/drocMoric. 0,1
Aq. Lauroeeras. 20,0
M. D. S. 3mal täglich 10 Tropfen nach An-
Weisung einzugeben, für den Hwwd des Hrn.
d. Täöwj/, -Kleinste. 2, O/mr.

£7wtersc/wi/< des Tierarztes

17



208 Hans Graf Das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

Ein vorschriftsgemäß ausgestelltes tierärztliches Rezept mit Betau-
bungsmittel ist nur emmal und nur drei Jfomfe gültig (Art. 39, 40 VO).

Alle Betäubungsmittel-Rezepte, welche den oben angegebenen Anforde-
rungen nicht entsprechen, können vom Apotheker nicht ausgefertigt wer-
den, veranlassen ihn u. U. zu einer persönlichen Rückfrage mit nachfolgen-
der schriftlicher Bestätigung durch den Tierarzt und verzögern daher die
Belieferung.

D. Anstalten, wissenschaftliche Institute

Die verantwortlichen Leiter reichen die Gesuche, Betäubungsmittel für
ihren Betrieb beziehen, lagern und verwenden zu können, bei der zuständi-
gen kantonalen Behörde ein. Die Bewilligung auf fünf Jahre wird auf An-
stalt, Institut und den verantwortlichen Leiter ausgestellt und bezeichnet
die Mittel (Art. 9, 10, 12, 13 VO).

E. Strafbestimmungen

Verwendung und Abgabe von Betäubungsmitteln Gra/JerAadb der aner-
kannten Regeln der tierärztlichen Wissenschaft, mangelnde Buchführung
über den Verkehr — auch fahrlässig, ist in hohem Maße strafbar (Art. 19

bis 28 BG). Mit den kantonalen und eidgenössischen Behörden zusammen
bearbeitet die Bundesanwaltschaft die strafrechtliche Seite (Art. 29 BG). —
Die Kantone können einer an Betäubungsmittelsucht leidenden Medizinal-
person das Verfügungsrecht über diese Stoffgruppe auf bestimmte Zeit oder
dauernd entziehen (Art. 12 BG).

Obschon der Tierarzt die beim Menschen suchterregenden Stoffe ihres
umständlicheren Verkehrs wegen, wo immer möglich durch andere Mittel
zu umgehen sucht, verbleiben vorläufig immerhin doch noch einige ältere,
die bei besonderen Gelegenheiten sich im arzneilichen Sinne beim Tiere
noch nicht voll haben ersetzen lassen. Durch ihre sorgfältige Behandlung
im Praxisverkehr, in Zukunft auch der neueren Stoffe dieser Gruppe, ist
auch die Tiermedizin berufen, die Absicht der Gesetzgebung erfüllen zu
helfen.
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